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Grundsatz aufzustellen, daß wir kein Recht ha-'gen obrigkeitlichen Behörden, zu Besorgung d,S
ben die Interimsregierungen für Staatsser-^Rechtstriebs, zu Anlegung der Citationen u. s. w.
brechen zu belangen, weil ihr Recht, solche
Handlungen zu begehen, nach dieser Meinung
sich auf ihr Regicrnngsrecht gründet; wie ist

aufgestellt bleibe; so fanden wir nöthig, m
jeder Kirchgemeinde (auf das Fundament eines
uns von der Gemeindvorsteherschaft eingegeben

es denn möglich zu sagen, sie seyen einzelnen nen Dreiervorschlage) einen Werbet zu besteh

Bürgern verantworlich? die Verbrechen einzel-üen, dem obgedachte Verrichtungen, und über-
i sich in ihrem Regierungs- dem noch das Präsidium der allfälligen Ge-ner Bürger verlieren

recht, wie jene gegen den Staat; dieses Re
gicrungSrecht deckt alle ihre Schandthaten, und
diese Verantwortlichmachung wäre eine Ueber
schreitung unsers Rechts, so wie jene es wäre

Ist einmal jener Grundsatz aufgestellt, und
will ein Bürger für ein verlohrenes Bein, für
übersiandene Marter im Kerker, für Beraubung
an Vermögen w. eine Entschädigung suche»,
so raffen sich alle Helfershelfer der Interims-
regierungen zusammen (deren es zur Schande
von Helvetien genug giebt) und stützen sich auf
jenen Grundsatz, so dast lein Richter wird dar-
über nur eintreten wollen, weil Ihr sie für
unverantwortlich erklärt : und wir. sehen uns
zu spat getauscht. (Die Fortsetzung folgt.)

Bericht über die Verrichtungen der Juts
rimsregieruiig i» Zürich.

(B e s ch l u ß.)
Den Unterstatthalter» wurde der Name Amts-

tsmmissaricn gegeben. Ihre Verrichtungen
waren im Wesentlichen ganz diejenigen der ehe-

maligen Unkersiatthaltee mit einigen nähern
Bestimmungen und Modifikationen, rükstchtlich
auf welche, aus der dcn Amrscommiffarien um
tcrm avsien July ertheilten Instruktion das
nöthige Licht zu schöpfen. Auch bei diesen

die I. R. ans das Fundament dieser vereinig-
ten Vorschläge einen Amlsconimissarius für
den betreffenden Amtsbezirk wählte.

Die Agenten wußten nach dem bestimmten
Willen des General Hoze — ungeachtet unserer
hiergegen gemachrcn Vorstellungen — ganz ab-
-geschaf t werden- Da sich doch aber dard die
Nothwendigkeit bewies, daß in -cder Gemeinde
ein Unlerbeamttr zu Handhabung von Ruhe

meindsversammlungen und oer Beisiz in de,i-

Stillstand seiner Kirchgcmeinde oblagen. M
Hern Aufschluß über das Spezielle in den à
üegenheitcn dieser Wcibel giebt die densà
unterm 20. July ertheiiee Pstichtordnung.

Zu Abfassung der Vorschlage für d.e Amis-
comm-ssaricii-, Richter-- un) Weibclstellen sind

sammt.iche Gemeinden des Kantons untern
22. Juily durch eine gedruckte Publikation ein-

geladen worden, welche jedermann auffodettä
dem Vaterland — bei damaliger Erschöpfung
aller Hülfsguellcn — ohne Rükstcht auf Ä'D
düngen, zu dienen.

Bei allen denjenigen Wahlen übrigens, tttlcht

aufdasFuudamcntder von dcn GemeindvorMr-
schaften gemachten Vorschlage vorgenommn
wurde», war die I. R. oftmals im Fall, nicht

ganz die gewünschte Rüksicht auf d,ese M-
ichläge nehmen zu können, weil solche bis»«-
len Personen in sich faßte», die allerdings m

die Äalhegoric der durch eas k. k. Militàrcom-
-Nando von den Stellen ausgeschloßntn ist-

horten, und deren Anstellung ohne anders M
stoß erwekt, und mißbcüebige Felgen nach!>ch

gezogen hätte.
'

In der Stadt wurden die gleichen
ruugt!, getroffen wie anderswo; nur dalZ reim

Weibcl angestellt, sondern die Verrichtunsen
derselben zwischen dcu Anrtskonunissarms ^

und Ooönung, ;>w Volllj«'ccku»g der-Befehle>oer Révolution ununterbrochen in
cher I. R., des Amtscvmmissars und der übri-lZestandnen Eemeindöbeamten in diesem

muiigen rükstchtlich auf die Geimiudeoorchû^
schaften ein. — Bei immer mehr uberha

«Kr, ^ .ol: t-5ì?!r!h 'p
nehmenden Klagen aber, daß viele G/we.
devorstcherfchaften (Muî-izipaîitàlcn) dmw -
Auswanderung oder Resignation ihrer Ma
bis aufs ode? Z Periouen reduzirt peyen,
.ädere aus Pnsoncn bestehen, die das o

rraue» ihrer Gemeinden verloren haben, '

daß endlich an vielen Orten die seit^AM ^
Perl
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hàltníff s» viel Mühe, Verdruß und Aufopfe-
rungen haben erdulden müßen, daß sie nun-
mehr den billigen Wunsch nach Ruhe nährten —
fanden wir uns bemüßigt, in einem durch
das Mittel der Amtskommissarien unterm 27.
August an sämmtliche Gemeinden erlassenen
Rescript, diese leztern zu allfählig b.nvthigter
Ergänzung ihrer Vorsteherschaflen aufzufodern,
so wie wir schon unterm 6. August den sammt,
lichen Gemeinde» der Kantons durch ein nach-
brnküches Dublikat wohlmeinende Winke in
Bezug cuff Verwaltung und Anwendung der
Gemeindsgüter ertheilt hatten. —

An manchen Orten hat obige, lediglich den
Gemeinden selbst und dem betreffenden Amts-
kommissanus überlaßne Reorganisation der
Munizipalitâten noch nicht statt gefunden; doch
ist dieselbe dem Vernehmen nach im grasten
Theil der KantonS exeguirt. —

Dieß ist nun die wahrhafte Schilderung der
von uns, unter höherer Leitung und Einwir-
knng, im Allgemeinen in Bezug auf unsern
Kanton getroffenen politischen Einrichtungen;
wobei noch beilárisig zu bemerken ist, daß die
unter der helvetischen Regierung provisorisch
fortbestandenen, ursprünglich von der alten
Ordnung der Dinge herrührenden Comities,
als das Collegium der Examinatoren, die
Forstkommiffion, das Sanitàtskollegium u.sf.
von uns ungefähr in den ncmlichcn Verhalt-
nissen gegen die I. R. und ihre Departe-
mente beibehalten wurden, in denen sie zuvor
gegen den Kantonsstatthalter und die Verwal
tungskammcr gestanden waren. — Einzig wurde
Her Erziehungsrath noch in den lezten Tagen
auf sein selbsteignes Begehren entlassen, und
leine Verrichtungen einstweilen dem Examina-
torkcllegium aufgetragen.

Noch können wir nicht unbemerkt lassen, daß
wahrend dem wir mit allen diesen Einrichtn»-
gen beschäftigt waren, die Stadt Winterthur
sich von der Verbindung mit dem Bezirk glei
chcn Namens. in welcher sie unter der helve^
tischen Verfassung stand, getrennt, und kraft
«incr von dem GeneralHoze erhàcn speziellen
Bewilligung eine provisorische Regierung ein-
gerichtet hakte, welche alle Rechte und Vefta-
moe des ehmsligen dortigen Stadtnngistrals
<"nt eiWiveillger Ausnahm der ehmals im«anten beseßnen Gerichrsbarkeiten) ausübte,

auch gegen die I. R. in die ehmals mit

's
der hiesige» Regierung gehabte» Verhältnisse
eintrat.

Auch die Stadt Stein uebst Ramftn und
Dörstingen, welche drei Ortschaften durch die
helvetische Landcseintheilung demKanton Schaff-
hausen zugetheilt sind, mußten wir, da sich

der Magistrat von Schaffhauftn wieder ans
den ehmaligcn Fuß sezte, reklamieren, und
nachdem wir uns wieder in Besitz derselben
gesezt hatten, wurde Dörflmgen dem Benrk
Andelfiugen einverleibt, und an den beiden
andern Orten provisorische Einrichtungen ge«
troffen oder genehmigt, die the ls mit den ehe-
dem daselbst bestandnen, theils mit den im
ganzen Umfang unsers Kantons festgeftztel,
möglichst analog waren.

Ein gleiches geschah mit der Herrschaft Gar,
welche uns auf Verlangen von dem bereits m
seine vormalige Verfassung wieder eingeftzte«
Stand Glarus abgetreten wurde, und eben so

sezten wir uns auch wieder in Besitz der eh-
mals im Thurgau beseßnen ökonomischen Urilitäten
und niedergerichtlichen Jurisdiktionen, nachdem
bereits der dortige Gcrichtsherrcnstand wieder
in seine vormaligen Rechte eingetreten war.

^
Ueber den Derail unsrer Verrichtungen als

A- R>, finden wir um so weniger nöthig naher
einzutreten, weil unfie bereits an Behörde ab-
gegebnen Prokokolle» und Mimven dießfalls alles
wi'mschbare Licht ertheilen können, theils auch
bereits ein deutlicher Konspekt desjenigen, was
im Finanzfach von uns gethan worden ist, in
den Handen der V. Regierungskommissarie«
liegt. Wir beschranken uns deswegen lediglich
dahin, dem gegenwartigen Referat diejenige»
Publikate beizulegen, die wir in Druk gegeben
haben, und übrigens die allgemeine Bemer-
knng zu machen, daß wir bei allen unser»
Schritten, in Ruksicht des Provisorischen uri-
srer Stellung, alles sorgfaltig vermieden, was
einer wieder eintrcttenden permanenten Regie-
rung vorgreifen könnte; daß wir alle allgemei-
neu und weileiugrciftnden gesetzlichen Bellim-
mungeu, so weit es die Umsianoe zuliessen,
auswichen, und auch alle, von dà hclveti-
schen Regierungsbehörden herrührenden Disvos
siliouen, Urtheile und Bestimmungen sorgfältig
respektieren, ivenn istchl dringende Umstände
oder höhere Befehle ein anderes erheischten; ch)
und daß wir uns einzig zum Gesetz machten,

Man s-he die Nvt^Vrs. t. / '



4i6

Ruhe und Ordnung zu handhaben, die Ge-Ianch sem Credits und die andern Mit sich sich,
müther zu vereinigen, das Vermögen deswenden Depeschen, die aber allerseits noch uu'Staats in Treue zu administrieren, die ^ ^ '
schöpften Hilfsquellen neuerdings zu öffnen,
und in allen vor uns kommenden einzelnen Fäl-
len nach den Grundsätzen der Billigkeit und
Gerechtigkeit zu verfahren, worüber wir uns
«uch auf das allgemeine Zeugniß berufen dürfen.

Inzwischen überließen wir uns immer der

Hoffnung, daß unsre schon zum voraus schwer
geahndete aber noch schwerer empfundene Stel-
lung nicht lange auf uns liegen, fondern bald
einer verfassungsmäßigen Regierung wieder Platz
machen werde. — Aliein dies geschah zur Zeit
noch nicht, und wir glaubten uns daher, bei
den sich täglich häufenden und nach ihrer Ver-
schi denhelt eben so wichtigen, als für unsere
Zwischenstellung schwierigen Geschäften, (wozu
sich noch so mancher andre in und außer uns
hergenommene Beweggrund anschloß,) einerseits
verpflichtet, in einem schon unterm 17. August
sowohl an den Erzherzog Karl, als an den Ge-
neral Hoze erlaßnen umständlichen schreiben,
das Schwierige unsrer Lage vorzustellen, und
anderseits berechtigt, ans den bereits angeführ-
ten Gründen nm unsre Entlastung zk bitten.

Wir erhielten hierauf von dem Erzherzog un-
term 20. August eine unsrer Bitte zwar nicht
völlig entsprechende Rükantwort,. welche aber

doch alle diejenigen Anordnungen zum voraus
genehmigt, welche zur Aufrechrhaltung der öf-
ftnrlichcn Sicherheit, zur Handhabung der Im
dizialverfaffung und zur Beförderung der Staats-
Wohlfahrt würden getroffen werden.

Feder anfänglich bei uns aufsteigende Zweifel,
wie wir diesen echaltnen Wink auf die für das
Wohl des Vaterlands zwekmäßigste Weise be-

nutzen sollten, mußte sich legen, als die allmäh-
l-g'in hier eintretenden diplomatischen, von den

rerschiednen der Coalition beigetrctn-.'n Mäch-
ten abgesandten Personen bei jeder Gelegenheit
mündlich (Senn schriftliche Unterhandlungen mit

entsiegelt und unabgegeben sind, an Vdrgerm^'.
ster Klein und große Rathe des eidgenössischen
Standes Zürich adressirt waren.

Aus diesen Rüksichten wendeten wir uns un-
term 16. Sept. in einer umständlichen Zuschrift
an den B. Alt-Bürger.neistcr Kilchsperger, M
Chef der vormaligen Regierung gaben ihm von
der Entstehung und den Hauptvernchtungen un-
fers Interims-Collegii möglichst gedrängte Nv-
tiz, und ersuchten ihn, die Mitglieder der ch-
maligen Regierung zusammen zu berufen, um
denselben unser Ansuchen für Abnahme unsrer
Jnterimsstellung vorzulegen. Dieses Schreiber!
wurde am 57. Sept. an den B. Kilchsperger
abgegeben, hat aber keinen weitern Erfolg gehabt.

Wir schließen gegenwärtige aktenmäßige Dar-
stellung mit den besten Wünschen für das Glut
unsers sei: so langer Zeit durch die de.nkwâr-
digften Wechsel der wichtigsten Ereignisse ge-
führten Vaterlandes, und versichern Sie anbei,

B.Regieningscommiffair, unter republikanischem
Gruß unsrer Hochachtung.

ihnen fanden wegen Nichtanerkennung einer I,
R. nicht statte imNamen ihrer Cemittentendie
bedeutendsten Wünsche wegen Convokausn der

«hmaliqen hiesigen StandeSregiermig äußer-

len, und namentlich der englische Minister W:k-
ham auf eine solche Convokcttion drang, und
über mehrere ihm von seinem Hof iu Auftrai
ertheilte Gegenstände von Wichtigkeit nur mit
gedachter Regierung tiatttteu wollte/ zumal

Die Mitglieder der aufgelösten I. R.
des Kantons Zürich.

Senat, 2. Dec. Nach eine? g Tagt
durch fortgeftztcn Discussion hat der Senat den

Beschluß des großen Rathes, welcher dem

Verlangen des Vollziehungsoircktoriums um
einen Richter, vor den es die Interims^-
gierung von Zürich senden könne, entsprach--
unter Namensaufruf mit 3t gegen 13 Süwe
men verworfen.

Zur Annahme stimmten - Berlholleb, Bob-

mcr, Brauner, Cart, Duc, Hoch, Krauer,

Kudli, Kunz, Lang, Laupir, Luthi v. Lang«.,

Moftr, M-aiger, Mmet, Pettolaz, Stapfte,
Vonfiüe.

Zur Verwerfung stimmten : Augustin?', Bag,

Barras, Belli, Beroldingen, Eaglioni, Ave-
vey, Diethelm, Falk, Frafta, F'wssacd,

Fuchs, Genhard, Eiudice, Julicrs, Karlen,

Keller, Lüthard, Lüthi v. So!., Obnwuu,
Pfyfser, Rahn, Aeoing, Schmid, Gwffi,
der, Echwaller, Stammen, Usteri, Vamn«,

Iásiìil, Ziegler.
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